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Beschluss des Beirates für Menschen mit Behinderung Nr. 4/2017 
Informationen zur Barrierefreiheit von Arzt- und Therapiepraxen im Bezirk 
Ihr Schreiben vom 05.12.2017 
 
 
Sehr geehrter Herr Friedrich, 
 
aufgrund des Beschlusses des Beirates für Menschen mit Behinderung Nr. 4/2017 zu 
Informationen zur Barrierefreiheit in Arzt- und Therapiepraxen in unserem Bezirk 
Charlottenburg-Wilmersdorf bin ich auf dem Internetportal der Kassenärztlichen 
Vereinigung in der Tat nur begrenzt fündig geworden. Der Suchbegriff der „Barrierefreiheit“ 
umfasst zwar Arzt-und Psychotherapiepraxen, die sich im Rahmen des besseren Zugangs 
bei eingeschränkter Gehfähigkeit auszeichneten, jedoch bei der Suche nach Praxen mit 
z.B. Gebärdensprache bei Gehörlosigkeit oder Blindenschrift im Eingangsbereich, konnte 
leider keine Praxis mehr gefunden werden. Auch bei erweiterter Suche für  Gesamtberlin 
war es nicht möglich, niedergelassene Praxen mit diesen Merkmalen zu finden. 
 
Aus diesem Grund habe ich am 02.01.2018 die Kassenärztliche Vereinigung um eine 
Stellungnahme gebeten und am 07.02.2018 von Herrn Dr. Sebastian Schwintek, 
Hauptabteilungsleiter Bedarfsplanung und Zulassung die nachfolgende Antwort erhalten: 
 

„Sehr geehrter Herr Engelmann, 
haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben vom 02. Januar 2018, mit dem Sie sich 
unter Bezug auf einen Beschluss des Beirates für Menschen mit Behinderung des 
Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf nach Identifizierungsmöglichkeiten von Arzt- 
und Therapiepraxen im Hinblick auf bestimmte Arten von Barrierefreiheit 
erkundigen. 
 
Es ist in der Tat so, wie es sich auch im Rahmen Ihrer Recherche gezeigt hat: Die 
Angaben zur Barrierefreiheit von Arzt- und Psychotherapiepraxen auf unserem 
Internetportal beziehen sich derzeit nur auf die Möglichkeit des Zugangs bei 

mailto:BehB@charlottenburg-wilmersdorf.de


 

 

eingeschränkter Gehfähigkeit, nicht auf andere körperliche, geistige, seelische und 
Sinnesbehinderungen. Soweit über Zugangsmöglichkeiten bei eingeschränkter 
Gehfähigkeit informiert wird, beruhen diese Informationen auf freiwilligen Angaben 
der jeweiligen Praxisinhaber. 
 
Wir stimmen mit dem Beirat darin überein, dass adäquate Recherchemöglichkeiten 
über den erleichterten Zugang für Menschen auch mit anderen als 
Gehbehinderungen zu Arzt- und Psychotherapiepraxen wünschenswert sind. Wir 
arbeiten deshalb aktuell im Rahmen einer Arbeitsgruppe des Gemeinsamen 
Landesgremiums nach § 90a SGB V gemeinsam mit der Patientenbeauftragten, der 
Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, Vertretern des Senats, der 
Ärzte- und der Psychotherapeutenkammer, der Krankenhäuser, der Krankenkassen 
und der Selbsthilfe daran, Kriterien zu entwickeln, die eine sachgerechte 
Differenzierung und einfache Darstellung der verschiedenen Arten von 
Zugangserleichterungen für Menschen mit Behinderungen ermöglichen. Sobald 
diese Kriterien vorliegen, haben wir die notwendigen Voraussetzungen für eine 
Anpassung der Recherchemöglichkeiten nach Arzt- und Therapiepraxen im Hinblick 
auf ihre Barrierefreiheit im weiteren Sinne. 
 
Sollte es aus der Sicht des Beirates für Menschen mit Behinderung des Bezirks 
Charlottenburg-Wilmersdorf zur Entwicklung der genannten Kriterien noch weitere 
Anregungen geben, hielte ich es für sinnvoll, diese zwecks Berücksichtigung in der 
Arbeitsgruppe an die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung zu 
kommunizieren.“ 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Carsten Engelmann 
 
 


